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Sachverhalt und Antrãge 

Die Beschwerde richtet sich gegen die in mündlicher 

Verhandlung verkündete, mit voller Begründung am 

18. Dezember 1990 erlassene Entscheidung der Prüfungs-

abteilung 2.2.02.058, die am 1. August 1986 eingereichte 

europãische Patentanmeldung 86 110 642.5 zurückzuweisen, 

da der Gegenstand des am 14. November 1990 eingegangenen 

Anspruchs 1 nicht auf erfinderischer Tãtigkeit-gegenüber 

dem durch 

-- 	Dl: DE-A-3 146 395 

D2: DE-A-2 547 360 

gegebenen Stand der Technik beruhe. 

Zu den abhãngigen Ansprüchen stellte die Prüfungsabteilung 

fest, diese lieBen ebenfalls keine für eine Patentierung 

ausreichende erfinderische Tâtigkeit erkennen. Aus einem 

vorausgegangenen Bescheid geht jedoch hervor, daB keine 

Einwände gegen die ursprünglichen Ansprüche 2, 4, 7 bis 

12, 14 und 15 erhoben wurden. 

Die Beschwerde wurde am 19. Januar 1991 unter Zahlung der 

entsprechenden Gebühr erhoben und enthãlt den Antrag, die 

angefochtene Entscheidung aufzuheben und ein Patent zu 

erteilen. 

In einer am 17. April 1991 eingereichten Beschwerde-

begründung machte die Beschwerdeführerin geltend, der 

Gegenstand des Anspruchs 1 sei nicht naheliegend, da die 

durch ihn geläste Aufgabe in beiden Entgegenhaltungen 

weder behandelt noch gelöst sei. 

Auf !4itteilungen gemãB Artikel 11 (2) Verfahrensordnung 

hin reichte die Beschwerdeführerin neue AnsprUche em, die 
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sie in der mündlichen Verhandlung, weiche am 

29. November 1991 stattfand, durch abermals geänderte 

AnsprUche ersetzte. 

Anspruch 1 lautet wie folgt: 

"Fernsehempfänger mit einem Empfangsteil, einer Bud-

wiedergabeeinrichtung und einer in den Empfänger fest 

eingebauten Aufzeichnungseinrichtung für Videosignale, 

dadurch gekennzeichnet, daB 

die Aufzeichnungeinrichtung ein Speicher (6) mit 

einer Endlos-Magnetband-Kassette ist, wobei das 

Endlos-Magnetband an einer Stelle eine optische oder 

magnetische Markierung aufweist und ein Zähler für 

den Bandstand vorgesehen ist, 

die Aufzeichnungseinrichtung mit der Schaltung des 

Fernsehempfängers (1) so verbunden 1st, daB eine 

Aufnahme nur des auf dem Bildschirni (2) dargebotenen 

Programms inäglich ist, 

auBer bei Wiedergabebetrieb oder bei Stop zwangs-

läufig eine Aufnahmne erfolgt und beim Einschalten des 

Wiedergabebetriebs das aufgezeichnete Programin mit 

Vorrang auf dem Bildschirm (2) erscheint, 

eine Taste (BEG) vorgesehen ist, bei deren Betätigung 

der gerade vorhandene Bandstand in einem digitalen 

Speicher abgelegt wird, 

und Mittel vorgesehen sind, die einige Adressen vor 

dem erneuten Erreichen des in dem Speicher abgelegten 

Bandstands die Abgabe eines Warnsignals und in einem 

zeitlichen Abstand vor dem abgelegten Bandstand einen 
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autoniatischen Stop der Aufzeichnungseinrichtung 

auslösen." 

Die sich daran anschlieBenden Ansprüche 2 bis 8 sind auf 

Anspruch 1 rückbezogen und von diesem abhàngig. 

IV. 	Die Beschwerdeführerin ãnderte ihren Antrag in der 

mündlichen Verhandlung dahingehend, daB die Patent-

erteilung auf der Grundlage der in der Verhandlung 

vorgelegten Ansprüche erfolgen solle. 

- 	Nach Aktenlage gehâren ferner zu den zu erteilenden 

Unterlagen folgende Teile: 

Beschreibung Seite 1 unter Streichung des letzten 

Absatzes, Seite 3 bis 5 und Seite 7 bis 

9 wie veröffentlicht, 

Seite la, eingegangen am 

20. September 1989, 

Seite 2 und 6, eingegangen am 

18. November 1991; 

- 	Zeichnung, 	1 Blatt, wie veróffentlicht. 

Entscheidungsgründe 

1. 	Die Beschwerde ist zulàssig (Artikel 106 bis 108 und 

Regel 64 EPU). 
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Der Anspruch 1 beruht im wesentlichen bezuglich seines 

Oberbegriffs auf dein ursprunglichen Anspruch 5, bezüglich 

des Merkmals a) auf dern ursprünglichen Anspruch 7 (unter 

Berücksichtigung seiner RuckbeziehUng auf Anspruch 3), 

bezüglich des Merkinals b) auf der Beschreibung (Seite 2, 

Absatz 3), bezüglich des Merkmals C) auf dem 

ursprünglichen Anspruch 2, bezüglich des Merkmals d) auf 

dem ursprünglichen Anspruch 9 und bezüglich des 

Nerkmals e) auf der Beschreibung (Seite 6, Absatz 2) und 

auf dem ursprünglichen Anspruch 10. 	 -- 

Die abhàngigen Ansprüche beruhen auf den - nach Streichung 

des ursprünglichen Anspruchs 6 - verbleibenden 

ursprUnglichen Ansprüchen (4, 8, 11-15). 

Die vorgenommenen Anderungen sind daher zulässig 

(Artikel 123 (2) EPU). 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist, ohne daB dies strittig 

ware, neu. Er 1st aber auch als auf erflnderischer 

Tätigkeit beruhend. anzusehen. 

Für diese SchluBfolgerung waren un wesehtlichen die nach-

folgenden Erwägungen maBgebend. 

Wird von Dl als dern dem beanspruchten Fernsehempfänger am 

nächsten kominenden Stand der Technik ausgegangen, so 

ergibt sich folgendes: 

4.1 	Aus Dl ist der Oberbegriff des Anspruchs 1 (vgl. 

Abschnitt III) bekannt, aber keines seiner kennzeichnenden 

Merkniale a) bis e). 

4.2 	Dl enthält auch keinerlei Hinweis, der als Anregung 

gewertet werden kännte, im Laufwerk 6 des Fernseh- 
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empfängers mit Video-Aufzeichnungseinrjchtung gemâi3 Dl em 

Endlos-Band zu verwenden. 

4.3 	Auf Grund des aligemeinen Bekanntseins soicher Endlos- 

Bander ware es zwar als im Bedarfsfalle naheliegend 

anzusehen, ein soiches auch im Laufwerk 6 des Empfängers 

von Dl zu benutzen. In einem solchen Faj.le ware aber 

allenfalls, wenn untersteilt wird, daB das Laufwerk einen 

Bandstand-Zähler und das Endlosband eine Markierung 

aufweist, nur das Merkinal a) des Anspruchs 1, aber keines 

seiner verbleibenden Merkinale verwirkljcht. 

4.4 	Auch D2 kann allenfalls dazu anregen, in einem Fernseh- 

-- 	empfànger mit Video-Aufzeichnungseinrichtung gemâB Dl em 
Endlos-Band zu verwenden und so das Merknial a) des 

Anspruchs 1 jedenfalls insoweit zu verwirklichen. 

Eine Anregung für das Merkinal b) und - in Verbindung 

hierinit - für die restlichen Merkmale des Anspruchs 1 ist 

D2 ebensowenig zu entnehxnen wie Dl. 

4.5 	Dies gilt uinsomehr, als weder Dl noch D2 die dent 

Anineldungsgegenstand zugrundel iegende ?ufgabe entnehinbar 

ist. 

Diese Aufgabe besteht - wie auch in der Beschreibung 

angégeben ist - darin, den Fernseheinpfãnger mit Video- 

Aufzeichnungseinrichtung so auszubilden, daB auch 

unerwartet und plötzlich auftretende Darbietungen 

vollstàndig, also ohne jeden Verlust am Anfang oder am 

Ende der Darbietung, aufgezeichnet werden. 

Da námnlich die Aufnahmne zu Beginn der unerwarteten oder 

plötzlich auftretenden Darbietung bereits lauft, tritt bei 

Beginn der Aufzeichnung dieser Darbietung - mm Gegensatz 

zu dent aus Dl bekannten Fernsehempfänger mit Video- 
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Aufzeichnungseinrichtung - ]cein Verlust em, und zwar 

selbst dann nicht, wenn ein wesentlicher Tell der 

gewunschten Aufzeichnung bereits Stattgefunden hat (vgl. 

Beschreibung S. 2). 

Bei dem reinen Wiedergabegerãt nach D2 stelit sich em 

soiches Problem ohnehin uberhaupt nicht. 

Nach Einschrânkung des Anspruchs 1 auf eine fest in den 

Fernsehempfànger eingebaute Aufzeichnungseinrichtung lâBt 

sich der Gattungsbegriff dieses Anspruchs nicht mehr auf 

eine Verbindung des Fernsehempfängers mit einem externen 

Videorekorder lesen. 

Die auf dent ailgemeinen Bekanntsein elner soichen 

Verbindung beruhende Argumentation 1ài3t sich deshaib nicht 

aufrechterhalten. 

Es ist insbesondere festzustellen, daB die Merkmale b) bis 

e) bei einer soichen externen Verbindung wohl nicht ohne 

weiteressinnvoll ànwendbar erschienen und schon deswegen 

das Bekanntsein vergleichbarer Nerkinale nicht erwartet 

werden kann. 

Es kann dahingesteilt bleiben, ob auch die allgemein 

bekannte Uberwachung von Banken und anderen Gebäuden durch 

Fernsehkameras mittels einer Bildwiedergabeeinrichtung und 

einer Video-Aufzeichnungseinrichtung mit Endlos-

Aufzeichnungsträger (Endlos-Magnetband--Kassette) die 

Verwendung einer soichen Kassette in einem Fernseh-

empfânger mit Video-Aufzeichnungseinrichtung gemãB Dl, und 

damnit die teilweise Verwirklichung des Merkmnals a) sowie 

die teilweise Verwirklichung des Merkmals C), nahelegen 

würde. Denn jedenfalls sind die verbleibenden 

kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 weder als hierbei 
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bekannt noch als in soichem Zusammerihang auf irgendeine 

Weise nahelegt nachgewiesen worden. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit als nicht durch 

den Stand der Technik nahegelegt anzusehen, und dieser 

Arispruch ist deshaib gewàhrbar. 

Die auf Anspruch 1 rückbezogenen Ansprüche 2 bis 8 

erfüllen die Anforderungen, die an abhãngige Ansprüche zu 

stelien sind. 

Die Beschreibung und die Zeichnung stoJen ebenfails nicht 

auf Bedenken. 

Jedoch bedarf die am 18. November 1991 eingereichte 

Seite 2 der Korrektur eines Fehiers, der als offen-

sichtlicher Schreibfehler zu werten ist: 

Der erste Absatz der ursprünglichen Seite 2 gait auf Grund 

der am 20. September 1989 beantragten Streichung dieses 

Absatzes bereits als gestrichen, da ein entsprechender 

Absatz sich auf der am gleichen Tage eingereichten 

Seite la befindet. Da diese am 20. September 1989 

eingereichte Seite la zu den geltenden IJnterlagen gehôrt, 

ist derselbe erste Absatz auf der am 18. November 1991 

eingereichten Seite 2 offensichtlich nach wie vor über-

flüssig. DaB er dennoch wieder auftaucht, wird von der 

Kammer ais offensichtliches, unbeabsichtigtes Versehen 

gewertet. Der Patenterteilung sind daher die gemàB der 

Akte vorliegenden Unterlagen (s. IV), jedoch unter 

Streichung des ersten Absatzes auf Seite 2 zugrunde-

zuiegen. 
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Entscheidungsformel 

Aus diesen Grüriden wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen 

mit der Auflage, ein Patent auf der Grundlage der im 

Abschnitt IV angegebenen Unterlagen, jedoch unter 

Berücksichtigung der in Abschnitt 9 der Entscheidungs-

gründe angegebenen Anderung zu erteilen. 

Der Geschäftsstellenbeamtin: 	 Der Vorsitzende: 

ci 

M. IUehl 
	

P.K.J. van den Berg 

/ 
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